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 Impfungen sind Schutzma ß nahmen, die unter-
schiedliche  „ Schutzbed ü rftige “ , n ä mlich  „ den 
Einzelnen “  und  „ die Gesellschaft “  haben. Und zu-
dem sind die Zielsetzungen dieses Schutzes 
nochmals unterschiedlich. Dies sich zu verdeutli-
chen, ist von Bedeutung, wenn es um die Frage 
geht, ob es bzw. in welchem Fall es eine Ver-
pfl ichtung zur Impfung geben soll oder nicht 
bzw. diese ethisch gerechtfertigt ist oder nicht. 
 Impfungen stehen damit zwischen individual-
medizinischer Aufgabe und Public-Health bezo-
gener Vorgabe. Da hierzulande die Impfungen in 
der Regel Aufgabe des Kinder- oder Hausarztes 
ist, diese  Ä rzte also zwischen diesen Auf- und 
Vorgaben stehen, erscheint es hilfreich, sich die 
Zielsetzungen von Impfungen generell und ein-
zelnen Impfungen differenzierend klar zu ma-
chen, um als Handelnder zu sehen, wer der  „ Auf-
traggeber “  ist, der Patient oder die Gesellschaft. 
 Um es vorwegzunehmen: Es geht hierbei immer 
um die Fragen:   
 a) Individueller Schutz und / oder Schutz einer 

Bev ö lkerung; sowie 
 b) Individuelle Impf-Freiheit vs. gesellschaft-

licher Anspruch auf Einschr ä nkung derselben   
 Dabei sind die folgenden Konstellationen vor-
handen:   
 1. Eine Impfung dient  allein dem Individuellem 

Schutz  vor einer Infektionskrankheit und 
diese ist im Falle des Auftretens nicht von 
Mensch zu Mensch weiter zu geben. Dies ist 
bei der Tetanus-, Gelbfi eber-, FSME- oder der 
Tollwut-Impfung gegeben. 
 F ü r solche Impfungen ist nicht einzusehen, 
warum eine Impfverpfl ichtung bestehen soll 
 –  es sei denn man ist der Ansicht, dass die Ge-
sellschaft, die Versichertenschaft, im Falle des 
Auftretens einer solchen Erkrankung nicht f ü r 
deren Behandlung fi nanziell zust ä ndig sein 
sollte, weil dieses Auftreten doch  ü ber Imp-
fung verhinderbar gewesen w ä re. 

 W ü rde man so, n ä mlich mit dem Argument, 
 „ Selbstverschulden f ü hrt zum Ausschluss aus 
der Versorgungspfl icht der GKV “  argumentie-
ren, dann w ü rden zahlreiche weitere  „ Risiko-
Zust ä nde “ , die auf Verhaltensweisen der Men-
schen zur ü ckzuf ü hren sein k ö nnen, ebenfalls 
aus der gesellschaftlich getragenen Versiche-
rung herausfallen m ü ssen. 
 Dies wird ja immer wieder auch diskutiert, 
aber bisher, nach Abw ä gen zwischen Nutzen 
und Risiko einer solchen Regelung, auch abge-
lehnt. Einige Gr ü nde f ü r diese Ablehnung 
sind:  
 A. Zu gro ß  w ä re der Schaden f ü r den gesell-

schaftlichen Zusammenhalt der Menschen. 
Denn eine  „ Spitzelgesellschaft “  w ü rde aus 
den dann notwendig werdenden  „ Schuld-
pr ü fungen  “  erwachsen. 

 B. Die Grenzziehung zwischen  „ schuldhaft “  
und  „ nicht schuldhaft “  ist real sehr schwie-
rig: So k ö nnte man auch den Bundestagsab-
geordneten als schuldig an seinem Herzin-
farkt ansehen, weil er  ü berm ä  ß ig viel Stress 
sich aussetzt, neben seiner T ä tigkeit im 
Bundestag noch f ü r zahlreiche Beratert ä -
tigkeiten aktiv wird und so anhaltend Kon-
fl ikten sich aussetzt. 

 C. Schlie ß lich w ü rde ein grunds ä tzlicher Kon-
sens in der GKV infrage gestellt, nach dem 
bei Krankheit unabh ä ngig von der Ver-
schuldensfrage die Solidargemeinschaft 
helfend verantwortlich ist. 

 D. Dar ü ber hinaus w ä re anzunehmen, dass 
man mit einer Einf ü hrung des Verschul-
densprinzips in weitere defi nitorische, aber 
sozialrechtlich wirksame Schwierigkeiten 
k ä me: Die Defi nition dessen, was als krank 
angesehen wird, k ö nnte und m ü sste erwei-
tert werden. Denn z.   B. bei Krankheiten, die 
durch Alkohol hervorgerufen werden, kann 
das Verschuldensprinzip schon deswegen 
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heute nicht gelten, weil  „ Alkoholismus “  eine Krankheit ist 
und Kranke nicht aus der Leistungspfl icht der GKV ausge-
schlossen werden d ü rfen. 
 Aber wo ist der Unterschied zu dem  „ Impf- Ä ngstlichen “ , 
den ich mit fast der gleichen Berechtigung als  „ Angst-
krank “  auch darstellen kann. Diese Angst hindere ihn  –  so 
k ö nnte man es sehen  –  Impfungen zu akzeptieren, also das 
Vern ü nftige zu tun. Denn Impfungen  –  so zumindest die 
Impfbef ü rworter  –  sind nutzenbringend und haben nur 
minimale Nebenwirkungsraten; es gibt nichts Vern ü nf-
tiges dagegen zu sagen. 
 Aus all diesen Gr ü nden geh ö ren Impfungen mit  „ Nutzen 
nur f ü r das Individuum “   ü blicherweise nicht zu den, bei 
denen eine Impfl icht diskutiert wird.    

 2. Eine Impfung dient  dem eigenen Schutz und dem anderer . 
Dies bedeutet, dass die mittels Impfung zu verhindernde Er-
krankung der geimpfte Einzelne nicht bekommen wird und 
er sie damit auch nicht an andere  „ weitergeben “  kann. 
 Hier sind zwei unterschiedliche Konstellationen zu unter-
scheiden:  
  2A. Die zu pr ä venierende  Erkrankung  ist auch ohne Impfung 

 selten  in einer Bev ö lkerung. Eine Impfung gegen Hepa-
titis B z ä hlt hierzu, weil nicht nur der eigene Schutz, son-
dern auch der Schutz von Geschlechtspartnern oder  –  im 
Falle z.   B. eines Chirurgen  –  Personen resultiert, die  ü ber 
einen Blut zu Blut Kontakt infi ziert werden k ö nnen und 
dann andere infi zieren k ö nnen. 

  Beide am Beispiel der Hepatitis B aufgef ü hrten F ä lle sind 
sicherlich unterschiedlich in ihrer Bedeutung zu sehen: 
Die meisten L ä nder haben f ü r einen Chirurgen eine Imp-
fung vorgesehen, nicht aber f ü r alle Menschen, die im ge-
schlechtsreifen Leben stehen. Denn in vielen L ä ndern  –  so 
auch in der Bundesrepublik  –  ist die Hepatitis B so selten 
geworden und dann noch auf sog. Risikopersonen (Ge-
sundheitsberufe, Homosexuelle) konzentriert, dass eine 
generelle Impfung nicht als notwendig angesehen wird, 
da das Ansteckungsrisiko klein und daher die Weitergabe 
 ü ber Geschlechtsverkehr in der Regel ebenfalls selten ist. 
Anders ist dies in S ü dostasien, wo eine generelle Impfung 
eine andere Bedeutung hat, weil die Krankheit h ä ufi g ist 
und so auch h ä ufi g weiter gegeben wird. 

  Dennoch k ö nnte man auch hierzulande die Position ein-
nehmen, dass es ja auch bei uns au ß erhalb des Kreises der 
Risikopersonen Ansteckungen gibt, selbst wenn diese in 
der Zahl sehr gering sind. Jede gef ä hrdete Person sei uns 
den Aufwand wert  –  so hie ß e die ethische Legitimierung 
einer daraus abgeleiteten Impfverpfl ichtung. 

  Aber auch die Ablehnung einer generellen Impfempfeh-
lung im Falle der Hepatitis B hat ihre ethische Legitimie-
rung: Denn es muss eben auch die ethische (sic!) Frage 
gestellt werden, was man f ü r den gleichen Geldbetrag, 
der f ü r Impfung genutzt werden m ü sste, an anderen 
Ma ß nahmen im Pr ä ventionsbereich des Gesundheitswe-
sens bezahlen k ö nnte. 

  Denn die Mittel sind nicht unendlich: Wenn alles bezahlt 
w ü rde, was mit auch kleinstem, aber nachweisbarem 
Nutzen m ö glich ist, dann st ü nde die  „ Zug ä nglichkeit f ü r 
alle “  zu den GKV-Gesundheitsleistungen aufgrund der so 
entstehenden Nichtbezahlbarkeit aller Leistungen zur 
Disposition. Man h ä tte ein m ö gliches  „ medizinisches Ma-

ximum “  der  „ Sozialen Gleichheit in der Versorgung “  ge-
opfert. 

  Man sieht, dass in Bezug auf eine Impfverpfl ichtung zwei 
Positionen eingenommen werden k ö nnen und in Europa 
 –  bei Hepatitis-B-Impfungen  –  auch eingenommen wer-
den. 

  F ü r den Chirurgen oder die Mehrzahl derjenigen, die im 
Gesundheitswesen t ä tig sind, verh ä lt es sich anders: Sie 
sind zwar nicht h ä ufi g infi ziert, haben aber h ä ufi g zum 
Haupt ü bertragungsweg, das Blut, Kontakt und k ö nnen, 
wenn nicht geimpft, nicht nur sich, sondern dann, wenn 
sie sich infi zieren, auch andere gef ä hrden. Hier wird der 
Aufwand einer Impfung dieser  „ Risikopersonen “  als ge-
ring im Verh ä ltnis zum Nutzen angesehen. 

  Hier wird einheitlich eine Impfverpfl ichtung gesehen. 
 2B. Die zu pr ä venierende  Erkrankung  ist ohne Impfung 

 h ä ufi g  in einer Bev ö lkerung. Dies ist f ü r die meisten sog. 
Kinder-Impfungen, wie z.   B. Diphtherie, Keuchhusten, 
Mumps, Masern, R ö teln, Windpocken usw. der Fall. 

  In Bezug auf eine Impfverpfl ichtung gibt es zwei Posi-
tionen: 

  Die eine l ä sst individuellen Entscheidungsraum mit der 
Argumentation zu, dass derjenige, der sich oder seine 
Kinder vor einer Erkrankung sch ü tzen m ö chte, ja geimpft 
werden k ö nne. Damit werde f ü r ihn und seine Kinder 
eine  Ü bertragung ausgeschlossen und alle, die dies auch 
so w ü nschen, k ö nnen es genauso halten. 

  Die andere Position besteht darin, dass darauf hingewie-
sen wird, dass Krankheit Krankheitskosten verursacht 
und diese nur bei Nichtgeimpften im Falle einer Krank-
heit entstünden, also unn ö tigerweise gesellschaftlich ge-
tragen werden m ü ssten; eine Impfverweigerung gesell-
schaftlich unzumutbar sei. Folgesch ä den m ü ssten daher 
selbst getragen werden. Die Gegen-Argumentation zu die-
sem  „ Selbstverschuldens-Argument “  ist unter Pkt 1.) schon 
abgehandelt.    

 3. Eine Impfung dient nicht  –  oder heute nicht mehr  –  prim ä r 
dem eigenen Schutz, sondern der   „ Eradikation “   (Ausrottung) 
eines Keimes und damit einer Erkrankung. Ein erfolgreiches 
Beispiel hierf ü r ist die Pockenimpfung, ein nur fast erfolg-
reiches Beispiel ist die Polioimpfung, und ein Beispiel f ü r ei-
nen entsprechenden Versuch ist die Hepatatis-B-Impfung im 
Weltma ß stab. 
 Will man Eradikation erreichen, muss man die Bev ö lkerung 
zu hoher Impfbeteiligung zwischen 75 und 85 Prozent brin-
gen. Dies w ä re aber in der Regel nicht m ö glich, wenn man der 
zu impfenden Bev ö lkerung sagte, dass das zentrale Impfziel 
die Eradikation des Keimes, nicht aber der individuelle Schutz 
des Geimpften ist. In Zeiten, in denen in der Autonomie und 
Partizipation von Patienten und B ü rger ein hoher ethischer 
Wert gesehen wird, bedarf das Verschweigen der Wahrheit 
anderer schwergewichtiger ethischer Argumente. 
 Die Pockenimpfung war noch so, also unaufkl ä rend, durch-
f ü hrbar. Die Polioimpfung ist ein Beispiel daf ü r, dass den 
Geimpften in der Regel vorgemacht wird, die Impfung diene 
deren eigenen Schutz. Dies ist hierzulande faktisch aber nicht 
der Fall. Denn bei der Umschriebenheit nur noch sehr kleiner 
Regionen, in denen Polio in bestimmten Bev ö lkerungen vor-
handen ist, k ö nnte man auch dazu  ü bergehen, Schutzimp-
fung nur beim Bereisen dieser Regionen  –  wie man es z.   B. 
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beim Gelbfi eber tut  –  vorzuschlagen  –  wenn es um den indi-
viduellen Schutz ginge. 
 Die Fortf ü hrung einer generellen Impfung ist aber in der BRD 
auch unter In-Kaufnahme von mehr Opfern als Gesch ü tzten 
bis Anfang der 80er-Jahre durchgehalten worden: Die f ü r 
dieses Ziel wirksamere Schluckimpfung hat  ü ber Jahre zwi-
schen 5 und 15 Polio-Opfer durch Impfung, n ä mlich die Impf-
viren, gefordert  –  bei hierzulande seit Jahren keinen Wild-
 Polio- Viren. 
 Eine identische Intention der Eradikation steht auch hinter 
der WHO-Empfehlung einer weltweit generellen Hepatitis-
B-Impfung: Es geht hier f ü r mitteleurop ä ische L ä nder nicht 
prim ä r um den individuellen Schutz; dazu ist die Krankheit 
 –  einmal Risikogruppen ausgenommen  –  zu selten, es geht 
um die Eradikation der Viren. 
 In Bezug auf die Frage der Impfverpfl ichtung im Falle der 
Konstellation 3 ist also gesellschaftlicher Konsens dar ü ber 
herzustellen, ob man das eine Ziel  –  Autonomie der Person  –  
f ü r das andere  –  Nutzen f ü r die Weltgemeinschaft  –  aufgibt 
oder umgekehrt.    

 Als Fazit bleibt f ü r mich 
  &    
 A. Eine Impfentscheidung muss in der Regel eine individuelle 

Entscheidung bleiben, die aber durch fachliche, nicht einsei-
tige Beratung inhaltlich substanziiert werden muss. 

 B. Es muss gesellschaftlich explizit gemacht werden, wann und 
mit welcher Begr ü ndung Eradikation (Konstellation 3) eines 
Keimes angestrebt wird bzw. eine Impfverpfl ichtung f ü r ein-
zelne Personengruppen (Konstellation 2A) durchgesetzt wer-
den soll. 

 C. Da es auch f ü r das Ziel des Erreichen eines bev ö lkerungsbe-
zogenen Nutzens  –  ebenso wie f ü r die individuelle Entschei-
dungsfreiheit  –  ethische Argumente gibt, handelt es sich bei 
der Frage der Impfempfehlung und der Impfpfl icht immer um 
eine ernste Frage des medizinischen und ethischen Abw ä -
gens. 

 D. Daraus leitet sich ab, dass die Institution, die hier fachlich 
ber ä t oder gar Vorgaben macht,  ü ber jeden Zweifel erhaben 
sein muss, dass gar noch andere Interessen als die zur fach-
lichen Beratung Entscheidungs-treibend sein k ö nnten. 

 E. Gerade dies aber scheint mir belegbar  ü ber die letzten Jahre 
nicht mehr für die StIKo der Fall zu sein. In einer in Bezug auf 
die Aufkl ä rung  ü ber die wahren oder zus ä tzlichen Zielset-
zungen von gesundheitlichen Ma ß nahmen zunehmend kri-
tischer werdenden  Ö ffentlichkeit muss die Seriosit ä t der StIKo 
wieder hergestellt werden oder die Institution muss gewech-
selt werden. 

 F. Ansonsten werden zunehmend derer Empfehlungen als In-
dustrie-gesteuert abgetan und ab irgendeinem Punkte  „ das 
Kind mit dem Bade ausgesch ü ttet “ , also sinnvolle und fern 
von Industrieinteressen begr ü ndete Empfehlungen auch 
nicht mehr ernst genommen. Ich h ö re derartiges zunehmend 
h ä ufi ger.     

 Man kann es aber auch anders sehen 
  &  
 Die bis hier unterstellte individuelle Entscheidungsfreiheit  ü ber 
das Impfen f ü r sich selbst und die Kinder kann man jedoch auch 
anders in Bezug auf die schutzbefohlenen Kinder beurteilen: 

Man kann der Ansicht sein, dass eine Schutzimpfung ein so ho-
hes Rechtsgut f ü r nicht entscheidungsf ä hige Kinder ist, dass 
diese Entscheidung den Eltern aus der Hand genommen werden 
muss. Eine solche Regelung besteht faktisch in den USA und war 
in der DDR gegeben. 
 Wenn man also als Gesellschaft entscheidet, dass hier die Ge-
sellschaft letztendlich die entscheidende Instanz sein muss, 
dann muss sich die Gesellschaft allerdings auch fragen lassen, ob 
eine unterbliebene Masern- oder Varizellen-Impfung von der 
H ä ufi gkeit und Schwere der dann auftretender Krankheitsf ä lle 
so bedeutsam ist, dass die Au ß er-Kraft-Setzung elterlichen 
Rechts damit gerechtfertigt werden kann. Die Beantwortung 
dieser Frage mit  „ Ja “  zieht sogleich die folgenden Nachfrage nach 
sich: Warum wird dann elterliches Recht nicht auch bei den 
zahlreichen anderen krankmachenden Fehlverhalten von Eltern 
in der Erziehung der Kinder, die jeder Arzt oder Erzieher, Lehrer 
t ä glich sieht, außer Kraft gesetzt, sondern nur bei den extremsten 
F ä llen (battered child)? 
 Eine Gesellschaft h ä tte sich also zu fragen, inwiefern sehr viel 
genereller  –  nicht nur in Bezug auf das Impfen  –  die elterliche 
Erziehungsberechtigung und Entscheidungsgewalt einge-
schr ä nkt werden m ü sste  –  und ob sie dies wirklich will. 
 Das Problem hier ist, dass man sehr schnell in den Bereich eines 
 „ Spitzelstaates “  kommt, um  „  Ü berschreitungen elterlicher Ge-
walt “  im Einzelfall  ü berhaupt zu erfassen. 
 Wahrscheinlich aber wird v ö llig ausreichend sein, wenn Impfen 
weiter propagiert wird und nur Impfmittel zugelassen werden, 
bei denen die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass es nicht zu 
nennenswerten Nebenwirkungen kommt. Zudem wird eine sol-
che offensive Impfpolitik immer dann auf fruchtbareren Boden 
fallen, wenn nicht zugleich problematische Impfentscheidungen 
gef ä llt werden, bei denen die  Ö ffentlichkeit den Eindruck hat, 
dass es hier nicht nur um das Impfen, sondern auch um das 
Geld-Verdienen geht. Mit anderen Worten: Das Klima, in dem 
Impfpolitik stattfi ndet, muss so gut, so  ü ber jeden Zweifel erha-
ben sein, dann funktioniert auch die Umsetzung eines hohen 
Grades von Durchimpfung.            
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